
Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit in der EU

Werkzeugbox der Europäischen Institutionen
#EBDGrafik

Präventives Instrument*

Europäischer Mechanismus 
zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit

der EU-Kom
m

ission

Jährlicher Dialogzyklus mit Gesamtbericht 
und 27 Länderkapiteln
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Ebene, bes. im Rat

D
ialog auf EU-& MS- 

NEU

Wie: Bewertung der Rechtsstaatlichkeit 
auf Basis der folgenden Kriterien

Unabhängiges 
Justizsystem

Effektive Korruptions-
bekämpfung

Medien-
pluralismus 

& Medienfreiheit 

Institutionelle 
Kontrolle und 

Gegenkontrolle

*Weitere präventive Monitoring-Instrumente:
EU-Justizbarometer, Europäisches Semester, jährliche
Rechtsstaatsüberprüfung für Bulgarien und Rumänien

Rahmen zur Stärkung 
der Rechtsstaatlichkeit

Wie: Erarbeitung von Empfehlungen im 
dreistufigen Dialogverfahren zwischen 
Kommission und betroffenen MS

Sanktion: Werden Empfehlungen 
nicht eingehalten, leitet die Kommission 
das Art-7-EUV-Verfahren ein.

Wie: Anhörung durch die EU-Kommission, 
danach Einleitung eines Verfahrens beim
Europäischen Gerichtshof

Sanktion: Zahlungen von Strafgeldern

Wie: derzeit umstritten:
 • Vorschlag der Kommission & des EPs:  
  Entscheidung durch die Kommission 
  mit QM-Vetomöglichkeit des Rates
 • Vorschlag Rat: QM-Entscheidung durch  
  den Rat auf Vorschlag der Kommission 

Sanktion: Aussetzung oder Einschränkung 
des Zugangs zu europäischen Mitteln für 
einen Mitgliedstaat

Vertragsverletzungsverfahren 
nach Art. 258 AEUV

EU-Haushaltsverknüpfung mit 
Rechtsstaatsprinzipien

WICHTIG FÜR DIE EBD

EU-Haushaltsverknüpfung zeitnah
beschließen, auf generelle Mängel der 
Rechtsstaatlichkeit ausrichten und 
Ratsentscheidung auf gemeinsames 
Vetorecht begrenzen
 Mandat der Europäischen Grundrechte-
agentur (FRA) stärken 

Art.-7-EUV-Verfahren konsequent 
anwenden und mittelfristig reformieren 

VORSCHLAG 2018

Offenen und konstruktiven
Dialog im Rat institutionalisieren  

Gesellschaftliche Kräfte wie auch 
Parlamente bei der Erstellung und 
Bewertung des Berichts einbeziehen

WICHTIG FÜR DIE EBD

**Vorab entscheidet der Rat mit 4/5-Mehrheit (ohne den 
betroffenen MS) und nach Zustimmung des EPs über die 
Gefahr einer Verletzung
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Sanktionierende Instrumente

Verfahren nach Artikel 7 EUV 

Wie: Einstimmiger Beschluss des 
Europäischen Rates (ohne betroffenen MS) 
nach Zustimmung des EPs über Vorliegen 
einer Verletzung** 
Danach Beschluss über Sanktion durch 
QM-Entscheidung im Ministerrat
 
Sanktion: Aussetzung bestimmter 
Rechte des Mitgliedsstaats, 
einschl. der Stimmrechte


